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Grenze des räumlichen Geltungsbereich

Wohnbauflächen

Zeichenerklärung - Geltungsbereich 

Eingrünung von Bauflächen

Die 10. Berichtigung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 2003 wurde am 
13.01.2022 gem. § 6 Abs. 5 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) mit dem 
Bebauungsplan Nr. E 469 - Häusling-Nord - mit integriertem Grünordnungsplan ortsüblich bekannt 
gemacht und ist seit diesem Tag wirksam.
Der Hinweis auf Rechtsfolgen ist gemäß § 215 Abs. 2 BauGB erfolgt.

Nachrichtliche Übernahme und Vermerke nach §  5 (4) 
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Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan 2021 Übersicht
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